
5. 

5.  

Die mit Bekanntmachung vom 22. Dezember 2020 verbindlich eingeführten Vordrucke dürfen daneben noch 
bis zum 1. April 2024 weiterverwendet werden, maßgeblich ist der Tag der Einleitung des bauaufsichtlichen 
Genehmigungsverfahrens (Art. 64 Abs. 1 Satz 1 BayBO).


